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Datenschutzrechtliche Kontrolle im Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg

im Rahmen meiner Zuständigkeit nach den Art. 55 Absatz 1,57 Absatz 1 lit. a) sowie 58 Ab
satz 1 lit. b) der Verordnung (EU) 2016/676 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 (Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) und den §§ 9 Absatz 1 Satz 1, 
14 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der seit dem 25. Mai 2018 gel
tenden Fassung habe ich mit Schreiben vom 7. September 2020 eine datenschutzrechtli
che Querschnittskontrolle auf schriftlichem Weg durchgeführt. Das Jobcenter Berlin Fried
richshain-Kreuzberg wurde für die Kontrolle ausgewählt. Gegenstand der Kontrolle war die 
Stellung der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB).

Sie wurden gebeten, von mir gestellte Fragen zu diesem Themenbereich vollständig, de
tailliert und nachvollziehbar zu beantworten und die Antworten - soweit möglich - durch
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schriftliche Nachweise zu belegen. Für die Beantwortung meiner Fragen mit Schreiben 
vom 20. Oktober 2020 und 7. Dezember 2020 danke ich Ihnen.

1. Feststellungen

Die Kontrolle führte zu folgenden wesentlichen Ergebnissen:

Durch die Kontrolle wurde bzgl. der Organisation und der Stellung der bDSB keine Verlet
zung von datenschutzrechtlichen Vorschriften festgestellt. Die Kontrolle hat jedoch erge
ben, dass an einigen Punkten die Ausgestaltung der Stellung der bDSB verbessert werden 
kann.

2. Ergebnisse im Einzelnen

Aus Art. 37 Absatz 1 lit. a) DSGVO folgt die Verpflichtung für das Jobcenter, eine/einen 
bDSB zu bestellen. Diese/Dieser nimmt ihre/seine Informations-, Beratungs- und Kon- 
trollaufgaben umfassend bei allen Vorgängen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
der Mitarbeiter und Kunden im Jobcenter wahr. In ihrer/seiner Tätigkeit ist sie/er fachlich 
weisungsfrei und der Geschäftsführung unmittelbar zu unterstellen. Sie / Er ist gefordert, 
proaktiv tätig zu werden und Zeitpunkt und Umfang seines Tätigwerdens selbst zu be
stimmen. Keineswegs wird sie/er nur auf Anforderung der Fach- und Führungskräfte tätig.

Zur Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben ist die Geschäftsführung des Jobcenters angehalten, 
die / den bDSB umfassend zu unterstützen und ihr / ihm ausreichende Ressourcen zur Ver
fügung zu stellen (Art. 38 DSGVO).

Die Kontrolle umfasste allgemeine Fragen zum/zur bDSB, Fragen zur Stellung des/der 
bDSB und zur Aufgabenwahrnehmung.

2.1 Allgemeine Fragen zum/zur behördlichen Datenschutzbeauftragten

Die Fragen dieses Themenbereichs hatten vor allem die ordnungsgemäße Bestellung 
des/der bDSB und deren / dessen Qualifikation zum Gegenstand. Nach Artikel 37 Abs. 5 
DSGVO wird die/der Datenschutzbeauftragte auf der Grundlage ihrer/seiner beruflichen 
Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt, das sie/er auf dem Gebiet des

Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ih
rer/seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 39 DSGVO genannten Aufgaben. Die Anfor
derungen an die Qualifikation sind gesetzlich nicht näher definiert. Der Umfang der Quali-
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fikation des Datenschutzbeauftragten richtet sich maßgeblich nach den durchgeführten 
Datenverarbeitungen und dem Schutzbedarf der vom Verantwortlichen bzw. Auftragsver
arbeiter verarbeiteten Daten, vgl. Erwägungsgrund (EG) 97 der DSGVO.

Der bDSB des Jobcenters Berlin Friedrichshain-Kreuzberg ist entsprechend den Anforde
rungen qualifiziert. Er ist Volljurist und hat mehrere Fortbildungen externer Anbieter ab
solviert.

2.2 Stellung des/der behördlichen Datenschutzbeauftragten

In diesem Bereich wurde geprüft, ob der/die bDSB in ausreichendem Maße von anderen 
Tätigkeiten freigestellt ist, um die Pflichten des/der bDSB erfüllen zu können. Weiterhin 
wurde geprüft, inwieweit die Unabhängigkeit des/der bDSB gewährleistet ist und wie die 
organisatorische und fachliche Einbindung in alle Fragen von datenschutzrechtlicher Be
deutung sichergestellt ist.

Der bDSB ist Vollzeitbeschäftigter des Jobcenters Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Er ist 
für die Tätigkeit als bDSB zu 100 Prozent von seiner sonstigen Tätigkeit freigestellt. Ich 
vertrete die Auffassung, dass die/der bDSB eines Jobcenters spätestens ab einer Anzahl 
von 500 Beschäftigten zu 100 Prozent freigestellt werden sollte, damit eine ordnungsge
mäße Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann. Auch wenn ein gesetzlicher Freistel
lungsanspruch für Datenschutzbeauftragte nicht gegeben ist, ergibt sich die Verpflichtung 
zu einer angemessenen Entlastung des bDSB aus der Unterstützungspflicht des Verant
wortlichen für die Aufgabenwahrnehmung. Hinzu kommt die Verpflichtung aus dem Be
nachteiligungsverbot und nicht zuletzt auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Das 
Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg hat über 600 Beschäftigte. Es wird empfohlen, 
weitere Unterstützung für den Bereich des Datenschutzes zu etablieren, bspw. durch Frei
stellung der Abwesenheitsvertretung oder anderer entsprechend geschulter Beschäftigter 
in Höhe von zehn bis zwanzig Prozent.

Nach den Angaben des Jobcenters Berlin Friedrichshain-Kreuzberg gibt es eine feste Ver
tretung des bDSB bei Abwesenheitszeiten sichergestellt. Sie ist ebenfalls Volljuristin und 
mehrfach zum Datenschutz extern geschult. Hier gibt es keine Beanstandungen.

2.3 Aufgaben

In diesem Bereich wurde geprüft, ob der/die bDSB die gesetzlichen Aufgaben wahrnimmt 
und in welcher Weise die Pflichten erfüllt werden. Zu den gesetzlichen Pflichten nach Art. 
39 DSGVO gehören insbesondere die Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen
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oder des Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, 
hinsichtlich ihrer datenschutzrechtlichen Pflichten sowie die Überwachung der Einhaltung 
von Datenschutzvorschriften und der Strategien des Verantwortlichen oder des Auf
tragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung 
von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgän
gen beteiligten Beschäftigten und der diesbezüglichen Überprüfungen.

Nach Auskunft des Jobcenters Berlin Friedrichshain-Kreuzberg erfolgt eine Einbindung des 
bDSB in alle Vorgänge mit datenschutzrechtlichen Bezügen. Dafür werden Vorgänge mit 
datenschutzrechtlichem Bezug auf Geschäftsführungsebene erfasst und ein sog. Risiko
board geführt. Der bDSB wird an Besprechungen der Geschäftsführungsebene sowie 
nachgeordneten Fachabteilungen beteiligt. Entwürfe von Vorgängen mit datenschutz
rechtlichen Bezügen werden ihm vorab zur Kenntnisnahme und Prüfung datenschutz
rechtlicher Belange übersendet. Außerdem finden regelmäßige sachverhaltsabhängige 
Besprechungen mit der Geschäftsführung statt, in denen die Geschäftsführung über aktu
elle Entwicklungen und Verbesserungspotential bei der Einhaltung des Datenschutzes in
formiert wird. Ich empfehle die Erstellung eines Datenschutzkonzepts, in dem die Einbin
dung des bDSB als Prozessablauf festgeschrieben ist. Teilweise wird das schon durch das 
interne Kontrollsystem oder andere Weisungen gewährleistet. Diese eingereichten Unter
lagen bedürfen jedoch der Überarbeitung und sollten für datenschutzrechtliche Belange in 
ein Datenschutzkonzept überführt werden. Bei Bedarf kannein Musterkonzept zur Verfü
gung gestellt werden.

Der bDSB ist direkt der Geschäftsführung zugeordnet.

Die Pflicht zur Überwachung datenschutzrechtlicher Vorschriften durch den bDSB erfolgt 
durch regelmäßige Kontrollen. Dafür gibt es geplante Prüfintervalle zu den jeweiligen 
Fachverfahren und Kategorien zu verarbeitenden Daten. Der bDSB hat dazu uneinge
schränkten Zugriff auf sämtliche Fachverfahren zwecks Initiativprüfung. Ich empfehle die 
Erstellung eine Jahreskontrollplans, jeweiligen Kontrollberichten und jährlichen Tätig
keitsberichten. Die bDSB verfügt über ein Einzelbüro, was das Führen von vertraulichen 
Gesprächen ermöglicht. Daneben besteht die Möglichkeit, Besprechungsräume zu nutzen.

Das Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg übernimmt die Kosten für die Anschaffung 
von Fachliteratur sowie regelmäßigerscheinenden Fachzeitschriften und erforderliche 
Schulungen (intern und extern). Der bDSB nimmt außerdem am Erfahrungsaustausch der 
Datenschutzbeauftragten der Jobcenter Berlin teil.

Der Bundesbeauftragte
für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit

32006/2021



Neue Beschäftigte des Jobcenters Berlin Friedrichshain-Kreuzbergerhalten im Rahmen 
des Einarbeitungsplanes unmittelbar nach Arbeitsaufnahme datenschutzrechtliche Schu
lungen. Für die weiteren Beschäftigten finden jährliche Schulungen in Form von Präsenz
veranstaltungen statt. Ich begrüße das umfangreiche Schulungskonzept vom 07.12.2020.

Fazit

Nach den Feststellungen begegnet die Stellung des behördlichen Datenschutzbeauftrag
ten im Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg keinen datenschutzrechtlichen Beden
ken, sofern die angesprochenen Hinweise berücksichtigt werden.

Erlauben Sie mir abschließend noch den folgenden Hinweis:

Der BfDI strebt ein modernes Informationsmanagement zwischen Bürgerinnen/Bürgern 
und Staat an, das eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen soll. In Verfolgung dieses 
Ziels werden Kontrollberichte im rechtlich zulässigen Rahmen veröffentlicht. Sofern die 
kontrollierte Stelle dies wünscht, wird auch deren Stellungnahme veröffentlicht. Sofern 
der Kontrollbericht Namen einzelner natürlicher Personen enthalten, werden diese vor 
Veröffentlichung geschwärzt. Die Veröffentlichung erfolgt ca. einen Monat nach Übersen
dung des Kontrollberichts.
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Sie haben Gelegenheit, bis zum

09. Juli 2021

zu dem Kontrollbericht und der geplanten Veröffentlichung Stellung zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag
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